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FÖDERALER ÖFFENTLICHER PROGRAMMIERUNGSDIENST SOZIALEINGLIEDERUNG, ARMUTSBEKÄMPFUNG UND SOZIALWIRTSCHAFT


9. OKTOBER 2023 - Gesetz zur Stärkung der föderalen Politik der Armutsbekämpfung


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmungen und Begriffsbestimmungen


	Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


	Art. 2 - Begriffsbestimmungen

	Für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen:

	Plan beziehungsweise Föderaler Plan zur Bekämpfung von Armut und Ungleichheit

	Vom Ministerrat angenommener Plan mit den Maßnahmen der verschiedenen Minister und Staatssekretäre zur Bekämpfung von Armut und Ungleichheit.

	Partner

	Akteure, die bei der Armutsbekämpfung eine Rolle spielen, darunter insbesondere und mindestens: die ÖSHZ-Verbände, das Belgische Netzwerk zur Armutsbekämpfung (BAPN) und der Dienst zur Bekämpfung von Armut, Prekarität und sozialer Ausgrenzung.

	Belgische Plattform

	Belgische Plattform zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, die alle Akteure, die mit Armut und sozialer Ausgrenzung befasst sind, zusammenbringt. Die Belgische Plattform ist allen Verbänden und Bürgern zugänglich, damit sich jeder am Austausch über die Armutsproblematik beteiligen kann.

	Netzwerk der Beamten

	Netzwerk der föderalen Beamten für Armutsbekämpfung, wie im Königlichen Erlass vom 21. Dezember 2013 vorgesehen.


	Referenzbudgets

	Geschätzter Wert von Körben von Waren und Dienstleistungen, die den Mindestbedarf der Haushalte an finanziellen Mitteln für eine volle Teilhabe an der Gesellschaft widerspiegeln.


KAPITEL 2 - Grundsätze


	Art. 3 - Eine inklusive und partizipative Politik der Armutsbekämpfung

	Die föderale Politik der Armutsbekämpfung muss folgende Bedingungen schaffen:

	1. Gewährleistung des Zugangs aller Bürger zu den in Artikel 23 der Verfassung verankerten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten,

	2. Vorbeugung, Verringerung und Beseitigung von Armut, Prekarität und sozialer Ausgrenzung,

	3. Verfolgung einer bereichsübergreifenden Politik,

	4. Festlegung gezielter Maßnahmen auf der Grundlage einer Partnerschaft zwischen allen beteiligten Akteuren.


KAPITEL 3 - Koordination und Organisation


Abschnitt 1 - Föderaler Plan zur Bekämpfung von Armut und Ungleichheit


	Art. 4 - § 1 ­ Ein Föderaler Plan zur Bekämpfung von Armut und Ungleichheit wird vom Ministerrat innerhalb von zwölf Monaten nach dessen Einsetzung infolge der vollständigen Erneuerung der Abgeordnetenkammer angenommen.

	§ 2 - In diesem Plan werden die Maßnahmen bestimmt, die jeder Minister und Staatssekretär auf föderaler Ebene ergreifen muss, um die Ziele der Bekämpfung von Armut und Ungleichheit zu erreichen.

	§ 3 - Jeder Maßnahme werden ein quantifiziertes Ziel und ein veranschlagter Haushaltsmittelbetrag zugewiesen. Auch die Frist für die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen wird angegeben.

	§ 4 - Die Genderdimension wird in den Plan integriert und gegebenenfalls für jede Maßnahme spezifiziert.

	§ 5 - Die Dimension der Behinderung wird in den Plan integriert und gegebenenfalls für jede Maßnahme spezifiziert.


	Art. 5 - § 1 ­ Der dem Ministerrat vorgelegte Planentwurf muss Gegenstand einer vorherigen Konzertierung zwischen der Belgischen Plattform, den Partnern und dem Netzwerk der Beamten gewesen sein.

	§ 2 - Diesen Partnern kann eine Unterstützung gewährt werden, um diese Konzertierung zu erleichtern.

	Diese Unterstützung soll ihnen ermöglichen, ihre Aufträge zur Beratung und Unterstützung bei der Ausarbeitung und Umsetzung des Föderalen Plans zur Bekämpfung von Armut und Ungleichheit zu erfüllen. Um diese Aufträge zu erfüllen, stützen sich die Partner insbesondere auf die Analyse von Informationen über Prekarität, Armut, soziale Ausgrenzung und den Zugang zu Rechten und/oder die Erfahrungen von in Armut lebenden Menschen. Auf diese Weise stellen sie deren Teilhabe am politischen Prozess sicher.

	Der König legt die Regeln und Modalitäten für die Gewährung dieser Unterstützung durch einen im Ministerrat beratenen Erlass fest.

	§ 3 - Der Plan muss auch das Ergebnis einer gemeinsamen Ausarbeitung mit allen Ministern und Staatssekretären sein im Hinblick auf die Ermittlung der in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich zu ergreifenden Maßnahmen.

	§ 4 - Die föderierten Teilgebiete müssen im Vorfeld konsultiert werden. Der Plan wird also vorab der Interministeriellen Konferenz vorgelegt, um Synergien mit den föderierten Teilgebieten zu suchen.


	Art. 6 - Der Plan gilt für die Dauer einer Legislaturperiode.


Abschnitt 2 - Koordinierung und Monitoring des Plans zur Bekämpfung von Armut und Ungleichheit


	Art. 7 - § 1 ­ Die Gesamtkoordinierung des Plans obliegt dem Minister, der für die Armutsbekämpfung zuständig ist. Dieser erstellt mit den jeweiligen Ministern und Staatssekretären je nach den von ihnen getragenen Maßnahmen einen Zeitplan für die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen.

	§ 2 - Der Minister, der für die Armutsbekämpfung zuständig ist, sorgt für die Einhaltung des allgemeinen Zeitplans.


	Art. 8 - Der Föderale Plan zur Bekämpfung von Armut und Ungleichheit wird nach seiner Billigung so bald wie möglich der Abgeordnetenkammer vorgelegt.


	Art. 9 - Die Weiterverfolgung der Maßnahmen erfolgt gemeinsam durch den ÖPD Sozialeingliederung und das Netzwerk der Beamten. Zu diesem Zweck:

	1. werden die Mitglieder des Netzwerks der Beamten vierteljährlich zur Weiterverfolgung der Maßnahmen, die in die Zuständigkeit ihrer Verwaltung fallen, aufgefordert,

	2. wird das Netzwerk der Beamten mindestens zweimal jährlich über den durch ein ausgearbeitetes Monitoring gemessenen Gesamtfortgang des Föderalen Plans zur Bekämpfung von Armut und Ungleichheit informiert.


	Art. 10 - § 1 - Die jährliche Bewertung der strategischen und operativen Ziele des Plans wird von den für Sozialeingliederung und soziale Sicherheit zuständigen föderalen Verwaltungen gemeinsam durchgeführt. Diese Bewertung wird in einem Bericht festgehalten.

	§ 2 - Dieser Bericht umfasst:

	1. eine Beschreibung, Analyse und Bewertung der bestehenden Situation in Belgien,

	2. eine Beschreibung, Analyse und Bewertung der Politik zur Bekämpfung von Armut und Ungleichheit.

	§ 3 - Der erste Bericht wird spätestens 12 Monate nach der Billigung des Plans durch den Ministerrat vorgelegt. Danach werden die Berichte jährlich vorgelegt.

	§ 4 - Der Bericht wird den zuständigen Ministern, der Plattform und den verschiedenen Partnern vorgelegt.

	§ 5 - Die jährliche Bewertung des Plans wird der Abgeordnetenkammer von den zuständigen Ministern unterbreitet.


Abschnitt 3 - Abschlussbewertung des Plans zur Bekämpfung von Armut und Ungleichheit


	Art. 11 - Die Abschlussbewertung des Plans erfolgt durch das Föderale Planbüro, das sie der Regierung und der Abgeordnetenkammer übermittelt. Sie wird der Regierung und der Abgeordnetenkammer innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Plans übermittelt. Die Belgische Plattform und die Partner werden ebenfalls aufgefordert, eine Abschlussbewertung abzugeben.


Abschnitt 4 - Referenzbudgets als Armutsindikator


	Art. 12 - Die vom Expertisezentrum für Haushalt und finanzielles Wohlbefinden (CEBUD) entwickelten Referenzbudgets werden ausdrücklich als Indikator in den Föderalen Plan zur Bekämpfung von Armut und Ungleichheit aufgenommen, um die föderale Politik der Armutsbekämpfung zu gestalten, zu verfolgen und zu bewerten, ergänzend zu den bestehenden Indikatoren der europäischen Politik.




KAPITEL 4 - Schlussbestimmung


	Art. 13 - Vorliegendes Gesetz tritt bei der nächsten Erneuerung der Abgeordnetenkammer in Kraft.


	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


	Gegeben zu Brüssel, den 9. Oktober 2023


PHILIPPE


Von Königs wegen:

Die Ministerin der Pensionen und der Sozialen Eingliederung, beauftragt mit Personen mit Behinderung, Armutsbekämpfung und Beliris
K. LALIEUX

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

